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erlässt das Landgericht München 1 - 7. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am 

Landgericht Dr. Zigann, die Richterin am Landgericht Dr. Heister und den Richter am Land

gericht Dr. Schön auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21.12.2017 folgendes 

Endurteil 

1. Der Antragsgegnerin wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhand

lung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft,

oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu 2

Jahren, wobei die Ordnungshaft oder Ersatzordnungshaft an dem Vorstand der

Antragsgegnerin zu vollziehen ist, untersagt,

ihren Kunden über das Internet Zugang zum Film ,,Fack Ju Göhte 3" zu vermitteln, 

soweit dieser Film über den gegenwärtig „KINOX.TO" genannten Internetdienst 

abrufbar ist, wie nachfolgend eingeblendet: 
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P Kinox.to - Suchergebnisse fL 
C # Sichei https://kinox.to/ 

K NOX'TO 

DivX Flash Mj»4 Rating 

Inrtox 
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II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Antragsgegnerin. 

III. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. 
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Tatbestand 

Die Antragstellerin begehrt im Wege einer auf Urheberrecht gestutzten Unterlassungsverfu-
gung, dass die Antragsgegnerin den Zugang zum Internetauftritt des Anbieters „Kinox.to" 
sperrt. 

Die Antragstellerin ist ein Filmverleih und beruhmt sich der Inhaberschaft an Verwertungs-
rechten an dem Film „Fack Ju Gohte 3", insbesondere des exklusiven Rechts der offentli-
chen Zuganglichmachung von Orten und Zeiten nach Wahl des Nutzers gemali § 19a UrhG, 
einschlielilich des exklusiven Rechts fur Deutschland zum kostenlosen Abruf per Stream und 
Download, sowie die dazugehorigen Vervielfaltigungsrechte. Der digitale Bild-/Tontrager zur 
Distribution des Films in deutschen Kinos tragt den Hinweis: „Exklusiver Inhaber samtlicher 
Nutzungsrechte in alien Sprachfassungen im deutschsprachigen Europa an diesem Film ist 
die B. GmbH." 

Die Antragsgegnerin bietet Kabelanschliisse an und versorgt damit 3,340 Mio. Kunden mit 
Internetanschlussen. 

Der Film „Fack Ju Gohte 3" ist am 26. Oktober 2017 in den deutschen Kinos angelaufen und 
hatte bis zum 03.12.2017 bereits 5,7 Millionen Kinozuschauer. Er ist der dritte Teil der Film-
reihe „Fack Ju Gohte", welche einer der wirtschaftlich erfolgreichsten deutschsprachigen 
Filmproduktionen darstellt. 

Auf der Internetseite von KINOX.TO wird ein Angebot an Filmen und Serien angeboten. Die 
Seite ist in deutscher Sprache gestaltet, alle wesentlichen Hinweise sind auf Deutsch. Der 
Aufbau des Angebots ist so, dass man auf der Seite - geordnet nach bestimmten Ordnungs-
kriterien - Links zu Sharehostern findet, die es ermoglichen, dass man die jeweiligen Filme 
streamen kann. Die Inhalte sind auf den Servern der Sharehoster so abgespeichert, dass 
man durch das Betatigen des Links den Stream als Nutzer kostenlos zu Zeiten und von Or
ten nach Wahl abrufen kann. 

Kinox.to gehort zu den 100 popularsten Websites in Deutschland und hatte in der Zeit von 
August bis Oktober 2017 pro Monat 87,93 Mio. „Total Visits", wobei 85 % der Nutzer aus 
Deutschland gekommen sind. 
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Die Seite KIN0X.T0 hat kein Impressum. Eine Abmahnung unter dem angegebenen Kon-
taktformular blieb unbeantwortet. Im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens 
wurden die Bruder Selimi als Verantwortliche fur die Internetseite ermittelt. Hinsichtlich der 
weiteren Einzelheiten der strafrechtlichen Ermittlungen wird auf die Antragschrift Bezug ge-
nommen. 

Auf der Internetseite KINOX.TO war der Film ab dem 07. November 2017 durchgehend ver-
fugbar. 

Die Antragstellerin behauptet, dass sie am 07.11.2017 Kenntnis davon erhalten habe, dass 
der Film auf KINOX.TO verfugbar sei. Am 20.11.2017 hat die Antragstellerin KINOX.TO ab-
gemahnt (AST 7). Am 21.11.2017 hat sich die Antragstellerin an verschiedene Hostprovider 
gewandt. 

Die Antragstellerin stellte den Verfugungsantrag im vorliegenden Verfahren am 06.12.2017. 

Die Antragstellerin behauptet, dass die Kosten fur eine DNS- und IP-Sperre bei 2.000 Euro 
bis 4.000 Euro liegen wurden. 

Eine Analyse der Inhalte der Webseite KINOX.TO zwischen dem 20. und 29. November 
2017 habe ergeben, dass zwischen 98,5 % und 100 % der Inhalte illegal seien (Anlage AST 
6a). 

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass KINOX.To ein Internetdienst mit illegalem Ge-
schaftsmodell sei. Deshalb seien die MalJstabe aus der Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs „Storerhaftung des Access-Providers" (Urt. vom 26.11.2015 - I ZR 174/14 = GRUR 
2016, 268) anwendbar. Die dort niedergelegten Wertungen seien nicht durch das Dritte Ge-
setz zur Anderung des Telemediengesetzes (TMGAndG) unanwendbar geworden. Vielmehr 
sei das Telemediengesetz richtlinienkonform auszulegen. 

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass eine sog. DNS-Sperre oder eine Sperre in Bezug auf 
eine IP-Adresse vorzunehmen seien. Dabei stutzt sich die Antragstellerin vorrangig auf die 
Grundsatze der Storerhaftung, hilfsweise auf eine analoge Anwendung des § 7 Absatz 4 
TMG. 

Die Antragstellerin beantragt: 

Der Antragsgegnerin wird furjeden Fall der Zuwiderhandlung bei Meidung ei
nes Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder 
Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, zu vollziehen an den jeweiligen Geschafts
fiihrern der Antragsgegnerin - verboten. 
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ihren Kunden uber das Internet Zugang zum Film „Fack Ju Gohte 3" zu vermit
teln, soweit dieser Film uber den gegenwdrtig „KINOX.TO" genannten Internet
dienst abrufbar ist, wie nachfolgend eingeblendet: 
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Hilfsweise: 

Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, gegeniiber ihren Kunden die Vermittlung des Zugangs 
uber das Internet zum Film „Fack ju Gohte 3" zu sperren, soweit dieser Film uber den gegen-
wartig „KINOX.TO" genannten Internetdienst abrufbar ist, wie nachfolgend eingeblendet: 
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Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung zuriickzuweisen. 

Die Antragsgegnerin behauptet, dass die Kosten fur die Einrichtung einer DNS- und IP-
Sperre bei mindestens 150.000 Euro lagen. 

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, dass die Aussagen der BGH-Entscheidung „Storerhaf-
tung des Access-Providers" nicht mehr anwendbar seien, weil das Gesetz durch das Dritte 
Gesetz zur Anderung des Telemediengesetzes (TMGAndG) geandert worden sei. Access-
Provider seien jetzt von der Storerhaftung befreit. Die Pflicht von Diensteanbietern, Inter-
netangebote zu sperren, sei abschlieliend in § 7 Absatz 4 TMG geregelt. 

Bei IP-Sperren bestunde die Gefahr des „Overblockings". Unter einer IP-Adresse konne eine 
erhebliche Anzahl von Webseiten abrufbar sein. 

DNS-Sperren erforderten eine erhebliche Manipulation im DNS-Server-System der Antrags
gegnerin. Urn eine DNS-Sperre umsetzen zu konnen, musste in das System ein technisches 
Verfahren installiert werden, das alle DNS-Server anweise, auf die Anfrage eines Nutzers zur 
Verbindung mit einer bestimmten Domain nicht die dazugehorige IP-Adresse zu ubermitteln. 
Eine DNS-Sperre sei auch leicht zu umgehen. 

Durch die Einfuhrung des § 8 Absatz 1 Satz 2 TMG habe der Gesetzgeber die Privilegierung 
von Diensteanbietern im Sinne des § 8 TMG erweitert. Diese Regelung erstrecke sich auf 
alle Diensteanbieter, die Informationen in einem Kommunikationsnetz ubermitteln oder zu 
solchen den Zugang zur Nutzung vermitteln. Der Gesetzgeber habe nach dem BGH-Urteil 
"Storerhaftung des Access-Providers" und in Kenntnis dieses Urteils gehandelt und die Haf-
tung von Access-Providern, die der BGH im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung ge-
schaffen hat, beseitigt (Amtl. Begr. BT-Drs. 18/12202, S. 13). Accessprovider wurden jetzt 
nur noch nach Mafcgabe des § 7 Absatz 4 TMG haften und die Voraussetzungen dieser 
Norm seien vorliegend nicht erfullt. 

Dem Antrag der Antragstellerin fehle ferner der Verfugungsgrund. Fur die hilfsweise geltend 
gemachte analoge Anwendung des § 7 Absatz 4 TMG fehle es ebenfalls bereits an der 
Dringlichkeit. Denn bei dem Gegenstand des Hilfsantrages handele es sich urn einen ande-
ren Streitgegenstand. 

Wenn die Kammer einen Anspruch auf § 7 Absatz 4 TMG stutzen wurden, so waren der 
Antragstellerin jedenfalls die damit verbundenen Kosten aufzuerlegen. 

Ferner sei der Antragstellerin eine hohe Sicherheitsleistung aufzuerlegen. 
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Die Kammer hat am 13.12.2017 beschlossen, dass uber den Verfugungsantrag mundlich zu 
verhandeln ist. Mit Verfiigung vom gleichen Tag wurden Hinweise erteilt. 

Im Obrigen wird auf die gewechselten Schriftsatze samt Anlagen - einschlielilich der 
Schutzschrift vom 04.12.2017 - sowie auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 
17.01.2018 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgrunde 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung ist zulassig und begrundet. Der Antrag
stellerin steht ein Anspruch auf Unterlassung nach den Grundsatzen der Storerhaftung zu. 

I. Zulassigkeit 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung ist zulassig. Insbesondere sind die An-
trage in der gestellten Form zulassig. Auch wenn dem Antrag nicht unmittelbar zu entneh-
men ist, weiche konkreten Handiungs- und Prufungspflichten der Antragsgegnerin abveriangt 
werden, ist es ausreichend, wenn die zu befolgenden Sorgfalts- und Prufungspflichten aus 
der Klagebegrundung und den Entscheidungsgrunden entnommen werden konnen (BGH, 
Urteil vom 26.11.2015, I ZR 174/14 - Storerhaftung des Access-Providers). Dies ist vorlie-
gend der Fall. Die Antragstellerin hat in der Antragsschrift und auch im Schriftsatz vom 
II.01.2018 ausgefuhrt, dass sie keine bestimmten Ma&nahmen beantragt, sondern der An
tragsgegnerin die Entscheidung uberlassen will, wie sie dies umsetzen mochte. Ob das be-
antragte Verbot insgesamt gewahrt werden kann, ist eine Frage der Begrundetheit der Klage. 

II. Aktivlegitimation 

Die Antragstellerin ist aktivlegitimiert. Die Antragstellerin stutzt sich auf das Recht der offent-
lichen Zuganglichmachung in Bezug auf den Film „Fack Ju Gothe 3". Insofern hat sie vorge-
tragen, dass sie uber die Nutzungsrechte fur die „on demand"-Auswertung verfuge. Dies fol-
ge unter anderem aus dem Vermerk, mit dem die digitalen Bild-/Tontrager an die den Film 
ausstrahlenden Kinos versendet wurden. Dort sei die Antragstellerin als exklusive Inhaberin 
samtlicher Nutzungsrechte benannt. Dem ist die Antragsgegnerin nicht substantiiert entge-
gengetreten. 

III. Verfiigungsanspruch 

Der Antragstellerin steht ein Anspruch auf Unterlassung nach den Grundsatzen der Storer
haftung zu. Auch gegen Anbieter von Telemediendienste nach dem Telemediengesetz kann 
aus europarechtlichen Erwagungen vorgegangen werden (siehe: BGH, Urteil vom 
26.11.2015,1 ZR 174/14 - Storerhaftung des Access-Providers). Durch das Dritte Ande-
rungsgesetz zum Telemediengesetz wurde die Moglichkeit der Inanspruchnahme von „regu-
laren" Internet-Zugangsprovidern nicht neu geregelt, so dass insbesondere der § 8 Absatz 1 
Satz 2 TMG einer Inanspruchnahme aus Storerhaftung nicht entgegensteht. 

In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26.11.2015, Az. I ZR 174/14 - Storerhaf
tung des Access-Providers, wurde auf Grund europarechtlicher Erwagungen entschieden, 
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dass ein Telekommunikationsuntemehmen, das Dritten den Zugang zum Internet bereitstellt, 

von einem Rechteinhaber als Storer darauf in Anspruch genommen werden konne, den Zu

gang zu Internetseiten zu unterblnden, auf denen urheberrechtlich geschutzte Werke rechts-

widrig offentlich zuganglich gemacht werden. Im Rahmen einer vorzunehmenden Zumutbar-

keitsprufung seien jedoch die betroffenen unionsrechtlichen und nationalen Grundrechte des 

Eigentumsschutzes der Urheberrechtsinhaber, der Berufsfreiheit der Telekommunikationsun

temehmen und der Informationsfreiheit und der informationellen Selbstbestimmung der In-

ternetnutzer einzubeziehen und abzuwagen. 

Weiter sei die Storerhaftung des Vermittlers von Internetzugangen subsidiar. Sie komme nur 

in Betracht, wenn der Rechteinhaber zunachst zumutbare Anstrengungen unternommen ha

be, gegen diejenigen Beteiligten vorzugehen, die - wie der Betreiber der Internetseite - die 

Rechtsverletzung selbst begangen haben oder - wie der Host-Provider - zur Rechtsverlet-

zung durch die Erbringung von Dienstleistungen beigetragen haben. Nur wenn die Inan

spruchnahme dieser Beteiligten scheitere oder ihr jede Erfolgsaussicht fehle und deshalb 

andernfalls eine Rechtsschutzliicke entstiinde, sei die Inanspruchnahme des Zugangsver-

mittlers als Storer zumutbar. Bei der Ermittlung der vorrangig in Anspruch zu nehmenden 

Beteiligten habe der Rechteinhaber in zumutbarem Umfang Nachforschungen anzustellen. 

Bei der Beurteilung der Effektivitat moglicher SperrmaRnahmen sei auf die Auswirkungen der 

Sperren fur den Zugriff auf die konkret beanstandete Internetseite abzusteilen. Die aufgrund 

der technischen Strukturdes Internets bestehenden Umgehungsmdglichkeiten stunden der 

Zumutbarkeit einer Sperranordnung jedoch nicht entgegen, sofern die Sperren den Zugriff 

auf rechtsverletzende Inhalte verhinderten oderzumindest erschwerten. 

Zuletzt seien die Interessen der Betreiber der gesperrten Internetseite einzubeziehen. Wobei 

allerdings eine Abwagungsentscheidung zu treffen sei. Eine Sperrung sei nicht nur dann zu

mutbar, wenn ausschliefllich rechtsverletzende Inhalte auf der Internetseite bereitgehalten 

werden, sondern bereits dann, wenn nach dem Gesamtverhaltnis rechtmaftige gegenuber 

rechtswidrigen Inhalten nicht ins Gewicht fielen. Dass eine Sperre nicht nur fur den klagen-

den Rechteinhaber, sondern auch fur Dritte geschutzte Schutzgegenstande erfasse, zu de-

ren Geltendmachung der Rechteinhaber nicht ermachtigt sei, stehe ihrer Zumutbarkeit nicht 

entgegen. 

1. Neufassung des Telemediengesetzes 

Der Anwendung dieser Grundsatze steht § 8 Absatz 1 Satz 2 TMG in der aktuellen 

Fassung nicht entgegen. Zwar scheint der Wortlaut zunachst entgegenzustehen. Die

ser Wortlaut ist jedoch im Wege der Auslegung dahingehend einzuschranken, dass 
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sich § 8 Absatz 1 Satz 2 TMG aiiein auf die in § 7 Absatz 4 TMG genannten privile-
gierten Nutzer bezieht. Denn es liegt ein offensichtlicher Widerspruch zur Gesetzes-
begrundung vor. Der Gesetzgeber wollte mit dem Dritten Anderungsgesetz zum Te
lemediengesetz allein die Haftung der Anbieter von WLAN-Netzwerken regeln. Im 
Einzelnen: 

a. Zeitlicher Ablauf 

Die Entscheidung des BGH, Urteil vom 26.11.2015,1 ZR 174/14 - Storerhaftung des 
Access-Providers - erging zu einem Zeitpunkt, als § 8 Absatz 1 TMG folgende Fas-
sung hatte: 

„(1) Diensteanbieter sind furfremde Informationen, die sie in einem Kommu-
nikationsnetz ubermitteln oderzu denen sie den Zugang zur Nutzung vermit-
teln, nicht verantwortlich, sofern sie 
1.die Obermittlung nicht veranlasst, 
2. den Adressaten der ubermittelten Informationen nicht ausgewahlt und 
3.die ubermittelten Informationen nicht ausgewahlt oder verandert haben. 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit ei
nem Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen 
zu begehen." 

Durch das Dritte Anderungsgesetz zum Telemediengesetz wurde § 8 Absatz 1 TMG 
dahingehend geandert, dass er lautet: 

„(1) Diensteanbieter sind furfremde Informationen, die sie in einem Kommu-
nikationsnetz ubermitteln oderzu denen sie den Zugang zur Nutzung vermit-
teln, nicht verantwortlich, sofern sie 
1.die Obermittlung nicht veranlasst, 
2.den Adressaten der ubermittelten Informationen nicht ausgewahlt und 
3. die ubermittelten Informationen nicht ausgewahlt oder verandert haben. 
Sofern diese Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, konnen sie insbeson
dere nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadens-
ersatz oder Beseitigung oder Unterlassung einer Rechtsverletzung in An
spruch genommen werden; dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten fur die Gel-
tendmachung und Durchsetzung dieser Anspruche. Die Satze 1 und 2 finden 
keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem Nutzer sei-
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nes Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen." 

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, dass § 8 Absatz 1 Satz 2 TMG „Sofern diese 
Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, konnen sie insbesondere nicht wegen einer 
rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz oder Beseitigung oder 
Unterlassung einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden; dasselbe gilt 
hinsichtlich aller Kosten fur die Geltendmachung und Durchsetzung dieser Anspru-
cheeiner Inanspruchnahme der Antragsgegnerin als Storer entgegenstehe. Diese 
Rechtsauffassung teilt die Kammer nicht. Vielmehr ist es aus Sicht der Kammer of-
fensichtlich, dass der Gesetzgeber mit der Anderung des § 8 TMG eine solche Privi-
legierung nicht bezweckt hat. 

b. Gesetzgebungsverfahren 

Aus den Unterlagen zum Gesetzgebungsverfahren zum Drittes Gesetz zur Anderung 
des Telemediengesetzes (TMGAndG) ergibt sich, dass der Gesetzgeber lediglich die 
Haftung von Anbietern von WLAN-Netzen regeln wollte. 

Dies folgt bereits aus der Einleitung der Gesetzesbegrundung (DRS 18/12202 vom 
28.04.2017), wo unter der Oberschrift ..Problem und Ziel" ausgefuhrt wird: 

„Bereits das Zweite Gesetz zur Anderung des Telemediengesetzes, das am 
27. Juli 2016 in Kraft getreten ist, sollte Betreibern von drahtiosen lokalen 
Netzwerken (Wireless Local Area Network - WLAN) die notwendige Rechtssi-
cherheit bringen, um ihr WLAN Dritten anbieten zu konnen, ohne dabei be-
furchten zu mussen, fur RechtsverstoIZe Dritter abgemahnt oder haftbar ge-
macht zu werden. 
Am 15. September 2016 hat sodann der Gerichtshof der Europaischen Union 
(EuGH) sein Urteil in der Rechtssache C-484/14 (McFadden gegen Sony Mu
sic) bekannt gegeben. Es beruht auf einem Vorlageverfahren des Landge-
richts Munchen I und behandelt unter anderem die Frage, ob WLAN-Betreiber 
fur RechtsverstoIZe Dritter kostenpflichtig abgemahnt werden durfen und wie 
weit hierbei das Haftungsprivileg der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG 
reicht, das in Deutschland im Telemediengesetz (TMG) umgesetzt wurde. Der 
EuGH verneint eine Haftung auf Schadensersatz fur RechtsverstoIZe Dritter, 
stellt aber zugleich fest, dass ein Gericht oder eine nationale Behorde gegen 
einen WLAN-Betreiber eine Anordnung erlassen kann, um der Wiederholung 
einer Rechtsverletzung vorzubeugen. Dies konne etwa auch durch einen 
passwortgeschutzten Zugang erreicht werden, bei dem die Nutzer ihre Identi-
tat offenbaren mussen. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD hat-
ten sich im parlamentarischen Verfahren darauf verstandigt, WLAN-Hotspot-
Betreibern keinerlei Prufoder Verschlusselungspflichten aufzuerlegen. Ihre 
Absicht, die Storerhaftung abzuschaffen und WLAN-Betreiber genereit von 
Abmahnkosten zu befreien, haben sie in der Begrundung ihrer 
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Anderungsantrage zu§ 8 TMG dargelegt. Das Urteil hat erneut zu Rechtsun-
sicherheit gefuhrt, da WLAN-Betreiber nun furchten, ihren WLAN-Hotspot ver-
schlusseln zu mussen und abgemahnt zu werden. Dies wurde nicht nur die 
Verbreitung von offentlichem WLAN erschweren, sondern auch viele Ge-
schaftsideen einschranken und Innovationen behindern. 
Ziel des vorliegenden Gesetzes ist es, WLAN-Betreibem dahingehend so weit 
wie moglich Rechtssicherheit zu verschaffen, damit dem gestiegenen Be-
durfnis nach einem offentlichen Zugang zum Internet auch unter Nutzung von 
WLAN entsprochen werden kann." 

Aus dieser Darlegung der Ziele ergibt sich bereits, dass der Gesetzgeber keine 
uber die Haftung von WLAN-Betreibern hinausgehende Regelung treffen wollte. 
Dies ergibt sich insbesondere auch aus der Tatsache, dass die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs vom 26.11.2015, Az. I ZR 174/14 - Storerhaftung des Ac
cess-Providers, an keine.r Stelle im Gesetzgebungsverfahren erwahnt wird, die 
Entscheidung des Gerichtshofs der Europaischen Union (EuGH) in der Rechtssa-
che C-484/14 (McFadden gegen Sony Music) hingegen schon. Beide Entschei-
dungen wurden in der Fachpresse umfassend diskutiert und es kann nicht ange-
nommen werden, dass man die durch den Bundesgerichtshof aufgestellten 
Grundsatze ohne jeglichen Hinweis wieder abschaffen wollte. 

Die entgegenstehende Argumentation der Antragsgegnerin uberzeugt nicht. Die 
Antragsgegnerin argumentiert, dass sich aus dem Referentenentwurf ergebe, 
dass ein uber die Haftung von WLAN-Netzen hinausgehender Regelungsgehalt 
beabsichtigt gewesen sei. Denn im vom Bundesministerium fur Wirtschaft und 
Energie verantworteten Referentenentwurf habe es folgenden Textvorschlag ge-
geben: 

"Wurde ein Dienst der Informationsgesellschaft von einem Nutzer in Anspruch 
genommen, um das Recht am geistigen Eigentum eines anderen zu verietzen 
und besteht fur den Inhaber dieses Rechts keine andere Moglichkeit der Verlet-
zung seines Rechts abzuhelfen, so kann der Inhaber des Rechts von dem be-
troffenen Diensteanbieter nach § 8 insbesondere die Sperrung der Nutzung von 
Informationen verlangen, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhin-
dern." 

§ 7 Absatz 4 Satz 1 TMG lautet in der aktuell geltenden Fassung hingegen: 

"Wurde ein Telemediendienst von einem Nutzer in Anspruch genommen, um das 
Recht am geistigen Eigentum eines anderen zu verietzen und besteht fur den In
haber dieses Rechts keine andere Moglichkeit, der Verletzung seines Rechts ab
zuhelfen, so kann der Inhaber des Rechts von dem betroffenen Diensteanbieter 
nach § 8 Absatz 3 die Sperrung der Nutzung von Informationen verlangen, um 
die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern." 

Mithin habe der Referentenentwurf nach Ansicht der Antragsgegnerin vorgese-
hen, dass eine Sperrverantwortung nach § 7 Absatz 4 Satz 1 TMG in Bezug auf 
samtliche Access-Provider moglich sei. Eine Beschrankung auf die Betreiber von 
WLAN-Netzen sei nicht vorgesehen gewesen. 
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Diese Argumentation ist aber nicht uberzeugend. Unabhangig von der Frage, 
weiche Bedeutung einem Referentenentwurf uberhaupt zukommen kann, so ist 
der zitierten Stelle doch zu entnehmen, dass eine vollstandige Freistellung von 
„normalen" Access-Providern nicht geplant war. Vielmehr war der oben zitierte 
Entwurf so gefasst, dass alle Access-Provider in das - im Vergleich zur Storerhaf
tung - mildere Haftungsregime des § 7 Absatz 4 TMG ubernommen werden soli-
ten. 

Im Ubrigen ware das von der Antragsgegnerin geforderte Ergebnis auch paradox. 
Vor dem Dritten Anderungsgesetz zum Telemediengesetz warfraglich, ob die Be
treiber von WLAN-Netzwerken die Privilegierung des § 8 fur sich in Anspruch 
nehmen konnen. Dies hat die Kammer in dem Verfahren McFadden auch veran
lasst, diverse Fragen zur Auslegung des europaischen Rechts dem Gerichtshof 
der Europaischen Union vorzulegen. Wenn man aber der Argumentation der An
tragsgegnerin folgte, so ware Ergebnis des Gesetzes zum Schutz der WLAN-
Netzbetreiber, dass alle „normalen" Access-Provider vollkommen freigestellt sind 
- soweit sie nicht selber vorsatzlich handeln - und allein die WLAN-Anbieter auf 
Einrichtung einer Netzsperre in Anspruch genommen werden konnen. 

Ein solches Ergebnis ware unlogisch und mit dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 
GG) nur schwerlich vereinbar. Der Widerspruch kann nur dahingehend gelost 
werden, dass man § 8 Absatz 1 Satz 2 TMG allein auf WLAN-Netzbetreiber liest. 

Diese Auslegung hat auch Niederschlag in der Gesetzesbegrundung gefunden. 
Dort lautet es zu § 8 I S. 2 TMG: 

„§ 8 Abs. 1 Satz 2 TMG soil nach dem Urteil des Gerichtshofes der Europaischen 
Union vom 15. September 2016 in der Rechtssache C-484/14 (Mc Fadden gegen 
Sony Music) klarstellen, was die Koalitionsfraktionen in der Begrundung ihrer 
Anderungsantrage zu §8 TMG im parlamentarischen Verfahren zum Zweiten Ge
setz zur Anderung des Telemediengesetzes beabsichtigt hatten. Die 
Storerhaftung fur Accessprovider sollte beschrankt und Accessprovider generell 
von Abmahnkosten befreit werden. Dazu wird nun auch im Gesetzestext klarge-
stellt, dass Diensteanbieter, die nicht verantwortlich sind, nicht auf Schadenser
satz oder Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommen werden konnen. 
Dasselbe gilt fur eine Inanspruchnahme zur Ubernahme samtlicher Kosten im Zu-
sammenhang mit Rechtsverletzungen Dritter. Darunter fallen neben gerichtlichen 
und auliergerichtlichen auch die vorgerichtlichen Kosten (z. B. Rechtsanwaltskos-
ten im Zusammenhang mit Abmahnungen)." 

Insofern ist auch auf die Gesetzesbegrundung des zweiten Gesetzes zur Ande
rung des TMG (DRS 18/6745) Bezug zu nehmen. Dort finden sich folgende 
Passagen: 
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..Dem S 8 werden die folaenden Absatze 3 und 4 anaefuat: 
„(3) Die Absatze 1 und 2 gelten auch fur Diensteanbieter nach Absatz 1, die Nut-
zern einen Internetzugang uber ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfugung 

stellen. 
(4) Diensteanbieter nach Absatz 3 konnen wegen einer rechtswidrigen Handlung 
eines Nutzers nicht auf Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommen 
werden, wenn sie zumutbare Malinahmen ergriffen haben, um eine Rechtsverlet
zung durch Nutzer zu verhindern. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der 
Diensteanbieter 
1. angemessene Sicherungsmallnahmen gegen den unberechtigten Zugriff auf 
das drahtlose lokale Netz- werk ergriffen hat und 
2. Zugang zum Internet nur dem Nutzer gewahrt, der erklart hat, im Rahmen der 
Nutzung keine Rechtsverletzungen zu begehen." 

Als Begrundung wird angefuhrt: 

„Bislang bestand Rechtsunsicherheit, ob sich die Betreiber von WLAN-Netzen auf 
das Haftungsprivileg nach § 8 berufen konnen. Dies stellt Absatz 3 klar. Danach 
sind Diensteanbieter, die einen Zugang zur Nutzung ihres drahtlosen lokalen 
Netzwerks vermitteln, Zugangsanbieter im Sinne des § 8 TMG. Fur sie gelten 
demzufolge die Bestimmungen des § 8 TMG. WLAN-Betreiber erhalten so 
Rechtssicherheit, dass sie fur Rechtsverletzungen ihrer Nutzer, Kunden etc. we-
der zum Schadensersatz verpflichtet noch strafrechtlich verantwortlich sind." 

Darauf nahm der Bundesrat wie folgt Stellung: 

„2. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§8 Absatz 3 TMG) 
In Artikel 1 Nummer 3 ist § 8 Absatz 3 wie folgt zu fassen: 
„(3) Der Ausschluss der Verantwortlichkeit (Absatz 1) umfasst auch Diensteanbie
ter von drahtlosen Netzwerken und Funknetzwerken, die sich an einen nicht im 
Voraus namentlich bestimmten Nutzerkreis richten (offentliche Funknetzwerke). 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem 
Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu be
gehen. " 
Begrundung: 
Nach derzeitiger Rechtslage haften Internet Service Provider nach §§ 7 ff. Tele-
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mediengesetz und in Umsetzung der Richtlinie 2000/31/EG fur Rechtsverletzun
gen ihrer Nutzer nicht; auch konnen ihnen keine proak tiven Oberwachungspflich-
ten auferlegt werden. Die §§ 7 ff. Telemediengesetz schliefien - unter den jewei-
ligen Voraussetzungen - eine Verantwortlichkeit der Internet Service Provider fur 
die rechtswidrigen Handlungen ihrer Nutzer aus. Fur den Access Provider greift 
hierbei die Privilegierung in §8 Telemediengesetz, nach dem eine Verantwort
lichkeit ausgeschlossen ist, sofern er- verkurzt - bis auf seine neutrale Vermitt-
lerposition durch den Transport von paten des Nutzers an der Rechtsverletzung 
des Nutzers nicht mitgewirkt hat (Mantz/Sassenberg, NJW 2014, S. 3537 ff.). 
Nach seinem Wortlaut findet die Privilegierung des § 8 Telemediengesetz An
wendung auf Diensteanbieter, die Zugang zur Nutzung von Informationen vermit-
teln, also Access Provider. Die Frage, inwieweit ein privater oder gewerblicher 
Anbieter von WLAN-lntemetzugangen fur Rechtsverletzungen seiner Nutzer haf-
ten muss, ist gesetzlich bislang nicht eindeutig geregelt; auch die - nur Teilaspek-
te erfassende - hochstrichterliche Rechtsprechung hat eine verlassliche Klarung 
dieser Fragestellung bisher nicht herbeigefuhrt. Deshalb legt Absatz 3 aus 
Grunden der Rechtsklarheit fest, dass sich auch „Betreiber und Anbieter von 
drahtlosen Netzwerken und Funknetzwerken, die sich an einen nicht im Voraus 
namentlich bestimmten Nutzerkreis richten (offentliche Funknetzwerke)" auf das 
Haftungsprivileg des § 8 Telemediengesetz berufen konnen. Diese Formulierung 
ist klarer als der im Regierungsentwurf gewahlte Ausdruck „Diensteanbieter nach 
Absatz 1, die Nutzern einen Internetzugang uber ein drahtloses lokales Netzwerk 
zur Verfugung stellen". Dieser schlielit Betreiber und Anbieter offentlicher Zu-
gangspunkte nicht explizit ein. 
Satz 2 ist eine Erganzung gegeniiber dem Regierungsentwurf. Diese Formulie
rung tragt den Interessen der durch rechtswidrige Handlungen Geschadigten 
Rechnung. Hier schrankt der Vorschlag klarer ein, fur wen die Privilegierung des 
§ 8 Telemediengesetz nicht gilt: Wenn ein Diensteanbieter kollusiv mit den Nut
zern zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen, geniedt er 
ausdrucklich nicht das Privileg." 

Darauf antwortete die Bundesregierung wie folgt (die Hervorhebung erfolgt durch 
das Gericht): 

„Zu Nummer 2 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. Der Koalitionsvertrag 
sieht auf Seite 48 vor, die Potentiate von lokalen Funknetzen (WLAN-
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Wireless Local Area Network) als Zugang zum Internet im offentlichen Raum 
auszuschopfen. Dementsprechend hat die Bundesregierung in ihrem Gesetz-
entwurf klargestellt, dass die Haftungsfreistellung fur Zugangsanbieter nach § 8 
Abs. 1 und 2 TMG auch fur Diensteanbieter gilt, die Nutzern einen Internetzugang 
uber ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfugung stellen. 
Nummer 2 der Stellungnahme des Bundesrates hat hingegen zum Ziel, das Haf-
tungsprivileg auf alle „Diensteanbieter von drahtlosen Netzwerken und Funknetz
werken" zu erstrecken. Drahtlose Netzwerke und Funknetzwerke sind indes Sy-
nonyme. Einer Unterscheidung bedarfes daher nicht. Dariiber hinaus wurde die 
Streichung des lokalen Bezugs von Drahtlosnetzwerken dazu fiihren, dass 
das Haftungsprivileg ausnahmslos fur den gesamten Funkverkehr, d.h. ne-
ben Handy- und Bluetooth-Netzen auch fur die Sateiiitenkommunikation und 
Richtfunkstrecken gelten wurde. Die vom Bundesrat gewahlte Formulierung 
stellt daher keine Klarstellung, sondern eine Erweiterung des Anwendungs-
bereichs der Vorschrift dar. Der auf lokale Netzwerke begrenzte Gesetzentwurf 
der Bundesregierung halt sich dagegen im Rahmen des Koalitionsvertrages. 
Der in Ziffer 2 der Stellungnahme geanderte § 8 Absatz 3 Satz 2 entspricht inhalt-
lich § 8 Abs. 1 Satz 2 des geltenden TMG. Fur die Regelung besteht daher keinen 
Bedarf." 

Hieraus ergibt sich eindeutig, dass sich das zweite Anderungsgesetz zum TMG 
allein auf lokale Netzwerke beschrSnkt. Durch die Bezugnahme in dem Dritten 
Anderungsgesetz zum TMG auf die Begrundung der Regierung wird deutlich, 
dass der Begriff Accessprovider eingeschrankt so zu lesen ist, dass allein Anbie
ter von WLAN-Netzwerken gemeint sind. 

c. Europarechtliche Gesichtspunkte 

Wie sich aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26.11.2015, Az. I 
ZR 174/14 - Storerhaftung des Access-Providers, ergibt, ist die Anwendbarkeit 
der Storerhaftung auf Access-Provider auf Grund europarechtlicher Anforderun-
gen geboten. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber 
bei der Verfolgung des Ziels, die Auswirkungen der Entscheidung des Gerichts-
hofs der Europaischen Union in der Rechtssache C-484/14 (McFadden gegen 
Sony Music) auf Betreiber offener WLANs abzumildern, andere zwingende Vor-
gaben des europaischen Rechts, insbesondere im Hinblick auf die von Art. 8 Abs. 
3 der Richtlinie 2001/29/EG geforderte Moglichkeit, Netzsperren zu erwirken, 
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missachten wollte. Insoweit ist festzustellen, dass das von der Kammer gefunde-
ne Auslegungsergebnis zu §§ 7 und 8 TMG n.F. im Einklang mit dem europai
schen Recht steht. Die von der Antragsgegnerin befurwortete Auslegung stunde 
hierzu hingegen im klaren Widerspruch. 

2. Grundsatze der Storerhaftung 

Nach der Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs kann als Storer 
bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen wer
den, wer - ohne Tater oder Teilnehmer zu sein - in irgendeiner Weise willentlich und 
adaquat-kausal zur Verletzung des geschutzten Rechtsguts beitragt. Da die Storer
haftung nicht uber Gebuhr auf Dritte erstreckt werden kann, die die rechtswidrige Be-
eintrachtigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung des Storers die 
Verletzung von Prufpflichten voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und 
inwieweit dem als Storer Inanspruchgenommenen nach den Umstanden eine Prufung 
zuzumuten ist. 

Das Angebot Kinox.to (Ausgesprochen: „Ki- nox Punkt to") ist ein bekannter Anbieter 
fur die Vermittlung des Zugangs zu illegal angebotenen Filmen. Selbst die Antrags
gegnerin stellt nicht in Abrede, dass Kinox.to einen hoch kriminellen Charakter hat. 

Die Antragsgegnerin ist in keiner Weise mit Kinox.to verbunden. Eine Haftung als Ta
ter oder Teilnehmer kommt deshalb nicht in Betracht. Allerdings hat sie als Internet-
zugangsanbieterin einen adaquat kausalen Beitrag zu den uber Kinox.to verubten 
Rechtsverletzungen geleistet. Ohne den durch sie zur Verfugung gestellten Internet-
zugang konnten ihre Nutzer nicht auf das Angebot von Kinox.to zugreifen. 

Sie ist als Storer anzusehen, denn als Internetanbieter treffen sie Prufpflichten, zu-
mindest dann, wenn sie auf klare Rechtsverletzungen hingewiesen wird und soweit 
diese Kontrollpflichten ihr Geschaftsmodell nicht wirtschaftlich gefahrdet oder ihre Ta-
tigkeit nicht unverhaltnismaliig erschweren. Insofern wird auf die Ausfuhrungen des 
Bundesgerichtshofs im Urteil vom 26.11.2015, Az. I ZR 174/14 - Storerhaftung des 
Access-Providers, Bezug genommen. Letztlich steht hinter dieser Verantwortlichkeit 
der Grundgedanke, dass derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, sich auch daran 
beteiligen muss, dass sich diese Gefahren nicht realisieren oder zumindest in einem 
geringstmoglichen Umfang halten. 
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3. Vorherige Inanspruchnahme von Kinox.to 

Die Antragstellerin hat vorgetragen, dass sie verschiedene MalJnahmen gegen die 
Verantwortlichen des Angebots „Kinox.to" versucht habe. Diese seien aber nicht er-
folgreich gewesen. Durch den regelmaSigen Wechsel der Server von Kinox.to sei ei
ne effiziente Rechtsverfolgung nicht moglich. Zudem sei zu sehen, dass selbst nach 
einer Verhaftung eines der Geschaftsfiihrer der Geschaftsbetrieb von Kinox.to unge-
hindert weitergefuhrt worden sei. 

Vor diesem Hintergrund ist ein weitergehendes Vorgehen nicht erforderlich. In der 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26.11.2015, Az. I ZR 174/14 - Storerhaf
tung des Access-Providers, ist aufgefuhrt, dass Rechteinhaber in zumutbarer Weise 
versuchen mussen, vorrangig gegen die Tater vorzugehen. Im entschiedenen Fall 
war dies Grund fur die Klageabweisung. 

Fur den vorliegenden Fall ist aber zu sehen, dass die Antragstellerin sich aktiv be-
muht hat, gegen die Betreiber von Kinox.to vorzugehen. Sie ist auch gegen eine Viel-
zahl von Host Providern vorgegangen. Dennoch war der Film „Fack Ju Gothe 3" seit 
dem 07.11.2017 dauerhaft auf Kinox.to verfugbar. Dies zeigt, dass ein erfolgverspre-
chendes Vorgehe gegen andere - unmittelbar - Beteiligte nicht erfolgversprechend 
ist. 

Weiter ist zu sehen, dass im vorliegenden Fall ein privater Rechteinhaber Rechte aus 
einem Film geltend macht, der gerade neu erschienen ist und deshalb in der wichtigs-
ten Phase seiner wirtschaftlichen Venwertung steht. Die Antragstellerin unter diesen 
Umstanden auf ein zeitaufwendiges vorheriges Vorgehen gegen im Ausland ansassi-
ge offensichtlich nicht erreichbare und dariiber hinaus hoch kriminelle agierende 
Rechtsverletzer zu verweisen, ist unzumutbar. Dies ist ein erheblicher Unterschied zu 
dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall, in dem eine Verwertungsgesell-
schaft Rechte aus Werken geltend gemacht hat, die bereits uber 30 Jahre alt waren 
und zu den Klassikern der Popmusik gerechnet werden konnen (z.B. Michael 
Jackson: Thriller). In einem derartigen Fall kann auch die Forderung nach einem 
langwierigeren vorherigen Vorgehen gegen die unmittelbaren Tater berechtigt sein. 

4. Effektivitat der Sperrmaftnahmen 

Die Behauptung der Antragsgegnerin, dass alle moglichen SperrmaRnahmen leicht 
zu umgehen waren und dies bei der Beurteilung der Angemessenheit einer Sperre zu 
Gunsten der Antragsgegnerin zu berucksichtigen sei, hat die Kammer nicht uber-
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zeugt. 

Zum einen ist zu sehen, dass es verschiedene Moglichkeiten gibt, wie der Zugriff auf 
das Angebot von Kinox.to unterbunden werden kann. Da Kinox.to nicht schutzwurdig 
ist, konnen die am starksten einschneidenden Maftnahmen getroffen werden. In der 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26.11.2015,1 ZR 174/14 - Storerhaftung 
des Access-Providers, werden drei Sperrmoglichkeiten diskutiert: 

eine sogenannte DNS-Sperre (DNS: Domain Name System), bei der 
nach Art eines Telefonbuches jeder Domain-Bezeichnung eine nummerische 
IP-Adresse zugeordnet ist. Diese nummerische IP-Adresse wird bei der Ein-
gabe eines Domainnamens in die Browserzeile durch den DNS-Server des In-
ternetzugangsproviders aufgefunden, so dass die Anfrage an den Server mit 
der entsprechenden IP-Adresse weitergeleitet werden kann. Die DNS-Sperre 
besteht darin, dass die Zuordnung von Domain-Bezeichnung und IP-Adresse 
auf dem DNS-Server des Zugangsproviders verhindert wird. Die betroffene 
Domain-Bezeichnung ftihrt also nicht mehr zu der entsprechenden Internetsei
te, vergleichbar der Loschung eines Telefonbucheintrages. 

eine IP-Sperre, bei der die IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) ei
ner Website, uber die diese Website im Internet aufgefunden wird, gesperrt 
wird. Durch eine Anderung in der bei dem Zugangsprovider betriebenen Rou-
tingtabelle wird die Weitersendung von Daten an die Zieladresse, die gesperrt 
werden soil, verhindert. Samtliche Websites, die unter dieser IP-Adresse be-
trieben werden, sind dann nicht mehr erreichbar. 

Einfuhrung eines „Zwangs-Proxy", der den Zugriff auf bestimmte ein-
zelne Seiten der Website spent Hierzu wird der gesamte Datenverkehr uber 
einen gesonderten Server geleitet, namlich den Zwangs-Proxy. Dieser ist in 
der Lage, die in die Datenpakete der Nutzeranfrage eingebettete Information 
zur aufgerufenen Website uber die URL (Uniform Ressource Locator) zu ana-
lysieren. 

Der Vortrag der Antragsgegnerin geht dahin, dass diese Malinahmen nicht zumutbar 
seien, weil sie leicht umgangen werden konnten. Dies uberzeugt aber nicht. Denn im 
Ergebnis konnen alle Schutzmoglichkeiten mit etwas Sachkenntnis umgangen wer
den. Dies ist aber unbeachtlich, weil nicht erwartet werden kann, dass durch das 
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Vorgehen gegen einen Internetzugangsprovider die Verbreitung urheberrechtsverlet-
zender Inhalte im Internet abschlie&end unterbunden werden kann. MalJgeblich ist 
vielmehr, dass durch die Sperre der Zugang zu Verletzungen des klagerischen Nut-
zungsrechts an „Fack Ju Gothe 3" fur herkommliche Nutzer - also Gelegenheitsnut-
zer - erschwert wird. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass in Landern, in 
denen der Zugang zu vergleichbaren Seiten - auch durch auslandische Schwester-
unternehmen der Antragsgegnerin - gesperrt ist, der illegaie Download erheblich zu-
ruckgegangen ist. 

5. Schutzwurdigkeit der gesperrten Internetseite 

Ein weiteres Argument in der Abwagung, ob eine Sperre einer Internetseite vorge-
nommen werden kann, sind die Schutzwurdigkeit der zu sperrenden Internetseite und 
die Berucksichtigung der Interessen weiterer Betroffener. 

Das Angebot von KINOX.TO ist offensichtlich in hoch krimineller Art und Weise auf 
die viel-tausendfache Verletzung von Urheberrechten ausgerichtet. Dies folgt bereits 
aus der Aufmachung der Seite und der Tatsache, dass keine Impressumsangaben 
vorhanden sind. In marktschreierischer Weise wird den Nutzern der Seite der illegaie 
Zugang zu Filmen und Serien ermoglicht. In einer Gesamtschau ist es fur jedermann 
ersichtlich, dass es sich um ein offensichtlich auf die Verbreitung von urheberrechts-
widrig erlangten Inhalten ausgerichtetes Angebot handelt. Zudem ist zu sehen, dass 
die Antragsgegnerin der Behauptung der Antragstellerin, dass uber 98,95 % der In
halte rechtsverletzend seien (AST 6), nicht substantiiert entgegengetreten ist. 

Bei wertender Betrachtung ist das Angebot von Kinox.to nicht schutzwurdig. Weitere 
schutzwurdige Interessen Dritter sind ebenfalls nicht ersichtlich. Denn eine ins Ge-
wicht fallende legale Nutzung von Kinox.to erscheint kaum realitatsnah. 

6. Abwagung 

Im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwagung ist zu berucksichtigen, dass 
es sich vorliegend um einen besonders erfolgreichen Film handelt, die Antragsgegne
rin der groBte Internetanbieter ist, und die Seite KINOX.TO offensichtlich in krimineller 
Absicht betrieben wird. Bei einer solchen Interessenlage ist es offensichtlich, dass der 
Antragsgegnerin auch ein erhebliches Mali an Aufwand zuzumuten ist, um zukunftige 
Rechtsverletzungen zu verhindern. Insbesondere ist zu sehen, dass es zu verhindern 
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gilt, dass die Antragsgegnerin einer Vielzahl von Rechtsverletzungen durch ihre Kun
den Vorschub leistet. 

Zwischen den Parteien ist streitig, weiche Kosten fur die Einrichtung einer DNS- und 
IP-Sperre entstehen wurden. Die Antragstellerin nennt eine Grblienordnung von 
2.000 Euro bis 4.000 Euro, die Antragsgegnerin hingegen einen Kostenbetrag von ca. 
150.000 Euro. Die in der mundlichen Verhandlung am 18.01.2018 von beiden Partei
en zu diesem Thema mitgebrachten prasenten Zeugen mussten nicht gehort wer
den. Denn es wurde von der Antragsgegnerin nicht bestritten, dass die Kosten in Ho-
he von 150.000 Euro vor allem Kosten umfasst, die durch das erstmalige Einrichten 
einer Sperre entstehen wurden. Dies kann die Antragsgegnerin der Antragstellerin 
aber nicht entgegenhalten. Ansonsten wurde eine Inanspruchnahme der Antrags
gegnerin durch einen ersten Rechteinhaber immer daran scheitern, dass sie diesem 
Begehren die Ersteinrichtungskosten entgegenhalten konnte. 

Abzustellen ist vielmehr auf die Kosten im Verhaltnis zum Gesamtumsatz der An
tragsgegnerin. Der Gesamtumsatz liegt nach Angaben der Antragsgegnerin im Milli-
ardenbereich. Verglichen hiermit waren Kosten in Hohe von 150.000 Euro unerheb-
iich, zumal zu sehen ist, dass die Antragsgegnerin spatestens seit dem Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 26.11.2015, Az. I ZR 174/14, damit rechnen musste, dass 
sie entsprechende Sperrmechanismen vorhalten muss. Soweit sie diese dennoch 
nicht eingerichtet hat, ist sie nicht schutzwurdig. Ferner kann die Antragsgegnerin die 
durch die SperrmalSnahmen entstehenden Kosten auf ihre Kunden umlegen. Auf-
grund der Vielzahl von Vertragsverhaltnissen entfielen hierbei auf jeden einzelnen 
Kunden nur Bruchteile eines Cents. 

IV. Verfugungsgrund 

Es liegt ein Verfugungsgrund hinsichtlich des geltend gemachten und zugesprochenen 
Hauptantrages vor. Der Antrag wurde innerhalb der im Zustandigkeitsgebiet des Oberlan-
desgerichts Munchen geltende Monatsfrist eingereicht. Die Antragstellerin hat glaubhaft ge-
macht, dass der Film am 7.11.2017 erstmals auf KINOX.TO verfugbar ist. Der Verfugungsan
trag ging am 7.12.2017 und damit rechtzeitig bei Gericht ein. 

Die Dringlichkeit entfallt nicht deshalb, weil die Antragstellerin die Monatsfrist vollstandig 
ausgeschopft hat. Nach allgemeinem Verstandnis ist die Monatsfrist starr. Sie kann nicht 
verlangert werden, aber es ist auch zulassig, sie vollstandig auszunutzen. Nur so kann der 
mit der strengen Frist einhergehende Zweck, Rechtssicherheit zu schaffen, erreicht werden. 
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Die Antragsgegnerin behauptet, dass es an der Dringlichkeit bereits deshalb fehle, weil die 
Antragstellerin nicht glaubhaft gemacht habe, dass die Veroffentlichung am 07.11.2017 er-
folgt ist. Dies stimmt nicht, ist aber auch unbeachtlich. Denn die Dringlichkeit wurde nur dann 
entfallen, wenn die Antragstellerin bereits vorher Kenntnis gehabt hatte. Hierbei handelt es 
sich aber um eine negative Tatsache. Die insoweit fur eine fruhere Kenntnis darlegungsbe-
lastete Antragsgegnerin hat keine Umstande fur eine fruhere Kenntnis vorgetragen. 

Der Verfugungsgrund entfallt auch nicht deshalb, weil es sich bei der zur Entscheidung an-
stehenden Frage um eine schwierige rechtliche Frage handelt. Der summarische Charakter 
des Verfugungsverfahrens betrifft allein die Frage des BeweismaRes sowie der verfugbaren 
Beweismittel. Rechtsfragen konnen vollumfanglich gepruft und in gleicher Weise wie in ei
nem Hauptsacheverfahren entschieden werden. im vorliegenden Verfahren geht es im We-
sentlichen um die Beurteilung der Reichweite der Gesetzesanderung. Dies betrifft allein eine 
Rechtsfrage, die, wie die vorliegende Entscheidung zeigt, auch eindeutig beantwortet werden 
kann. 

Einer Entscheidung im einstweiligen Verfahren steht auch nicht der Gesichtspunkt der Vor-
wegnahme der Hauptsache entgegen. Dass die Antragsgegnerin unverhaltnismaRig hohe 
Kosten haben wird, um die angeordnete Sperre umzusetzen, ist, wie die obigen Ausfuhrun-
gen gezeigt haben, nicht dargetan. Diese Aufwendungen sind auch dann nicht vergebens, 
wenn dieses Urteil aufgrund einer abweichenden Beurteilung durch hohere Instanzen keinen 
Bestand haben sollte. Denn dann kann die vorgehaltene Sperrvorrichtung dazu benutzt wer
den, Sperrverlangen anderer Rechteinhaber umzusetzen: 

V. Tenorierung 

Es war ein Verbot auszusprechen, wie ursprunglich beantragt, weil Anspruchsgrundlage die 
Storerhaftung ist. Die Antragsgegnerin hat keinen Anspruch auf eine Kostenerstattung, weil 
vorliegend nicht § 7 Absatz 4 TMG analog angewandt wurde, sondern die hergebrachten 
Grundsatze der Storerhaftung, wie sie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 
26.11.2015, Az. I ZR 174/14, niedergelegt hat. 

Entsprechend wurde der Tenor auch offen gefasst und damit der Antragsgegnerin die Wahl-
moglichkeit eingeraumt, wie sie das Verbot konkret umsetzt. Zur Klarstellung sei gesagt, 
dass sich Ziffer I. des Tenors nicht auf die Domain „Kinox.to" bezieht, sondern auf das Ge-
samtangebot „Kinox.to", das unter dieser Firma angeboten wird, unabhangig von der jeweili-
gen Domain. Die Einblendung der Screenshots folgt dem Antrag und soil die Aufmachung 
des Internetdienstes „Kinox.to" verdeutlichen. Eine Einschrankung des Verbots auf die aus 
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den Screenshots ersichtlichen URLs ist damit weder beantragt noch von der Kammer ge-

wollt. 

Der Kammer ist bewusst, dass insofern eine Verlagerung der Diskussion um die vorzuneh-
menden MaRnahmen in das Vollstreckungsverfahren erfolgt. Dies ist aber auf Grund des 
Charakters des Internets hinzunehmen. Fur die Antragsgegnerin als groRten Internetanbieter 
in Deutschland stellt die Beurteilung der VerhaltnismaRigkeit der erforderlichen MaRnahmen 
nur eine geringe Belastung dar. Ferner sieht sich die Kammer insoweit im Einklang mit der 
Entscheidung des Gerichtshofs der Europaischen Union vom 27.3.2014, Az. C-314/12 (UPC 
Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft 

mbH). 

VI. Nebenentscheidungen 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Absatz 1 ZPO. 

Eine Sicherheitsleistung war nicht anzuordnen. Im vorliegenden Verfahren geht es um die 
Unterbindung einer offensichtlichen Rechtsverletzung. Soweit die Antragsgegnerin argumen-
tiert, dass sie zur Umsetzung ihrer Sperrpflicht Aufwendungen in Hohe von 150.000 Euro 
aufbringen musse, so kann sie damit nicht gehort werden. Wie oben dargelegt hatte sie spa-
testens nach Erlass der BGH-Entscheidung ..Storerhaftung des Access-Providers" die not-
wendigen MaRnahmen treffen konnen und mussen, damit sie offensichtliche Rechtsverlet
zungen nach Aufforderung schnell und ohne weiteren technischen Aufwand unterbinden 

kann. 

Dr. Zigann 
Vorsitzender Richter 

am Landgericht 

Dr. Heister 
Richterin 

am Landgericht 

Dr. Schon 
Richter 

am Landgericht 

Verkundet am 01.02.2018 

Urkundsbeamter der Geschaftsstelle 
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